
|Spickzettel: Mitglieder Fischereiverein Wüsting e.V.

Bitte denkt daran:
Beim Angeln repräsentiert Ihr unseren Verein! Bitte 
verhaltet euch so. Seid Waidgerecht. Provoziert 
keine Konflikte.

Was MUSS dabei sein?
• Der Mitgliederausweis + Lichtbildausweis
• ein geeignetes Unterfangnetz
• ein Maßstab o. Ä. zur Längenfeststellung
• ein geeignetes Werkzeug zum Betäuben
• ein Werkzeug zum schonenden Hakenlösen
• ein Messer o. Ä. zum Abstechen, ausbluten

Erlaubte Fanggeräte
• max. 2 Friedfischruten und 2 Raubfischruten
•
•

-oder- max. 3 Friedfischruten
-oder- max. 1 aktiv geführtes Fischereigerät
(Spinn-, Fliegen-, Kopfrute (mit Gummizug), 
Senke, oder Pödder/Pierre)
zusätzlich:

• max. 2 Aalkörbe
• max. 3 Krebskörbe

Körbe müssen mit Namen gekennzeichnet sein.
Achtung: Aalkörbe sind im Tweelbäker See und
Polder See nicht erlaubt

Gesperrte Bereiche: 

Gewässerkarte:
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Fangbeschränkungen
Pro Tag: max. 2 Raubfische Hecht oder Zander, 
max. 2 Karpfen. Tagesfang von 2 Karpfen beendet die 
Fischerei auf Friedfisch; Tagesfang von 2 Raubfischen 
beendet die Fischerei auf Raubfisch.
Parken: Regelungen der StVO beachten; Kein Parken 
auf Gewässergrundstücken; Beim Fischen immer 
Vereinsaufkleber sichtbar am/im Fahrzeug.
Regeln jugendliche Mitglieder (<14. Jahren): 
Angeln zur Vorbereitung auf die Fischerprüfung nur 
mit
- volljährigem Vereinsmitglied
- auf Jugendveranstaltungen (Jugendwart)
- max. 2 Friedfischruten

wichtige Links:
Gewässerordnung Termine

Kontakt: fischereiverein-wuesting@gmx.de | 04484-313 / _____________________Stand: 05.2026

Artenschutz Mindestmaße Schonzeiten
Es gelten die Bestimmungen der niedersächsischen 
Binnenfischereiordnung. 

Der FV-Wüsting e.V. erweitert die folgenden 
Mindestmaße und Schonzeiten auf
Fischart Mindestmaß (cm) Schonzeit
Aal 45 -
Barsch  15 -
Karpfen 40 -
Karausche 15 -
Schleie  25 -
Hecht  50 01.01.-30.04.
Zander  40 01.01.-30.04.

Für Kooperationsgewässer gelten die 
Bestimmungen der gastgebenden Vereine
FV Oldenburg - Hemmelsbäker Kanal unterhalb 
A29, Neue Hunte Km 6,5-10,9.
FV Hude - Sandersfelder See 


